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Gemeinsames Positionspapier 
der Verbände zum Thema Betoninstandsetzung 

Die Regelwerkssituation für Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen befindet sich 
in Deutschland bereits seit mehreren Jahren im Umbruch. Die am Bau Beteiligten (Bau-
herr, Planer und Bauausführende) befinden sich mehr denn je in einem Spannungsfeld 
zwischen bauordnungsrechtlichen und bauaufsichtlichen Vorgaben (§ 3 (1), § 16c MBO 
sowie Kapitel D3 der MVV TB) einerseits und Produktherstellern andererseits. 
 
Bei der Planung, Ausschreibung und Ausführung von Instandsetzungsmaßnahmen wird 
insbesondere die regelkonforme Nachweisführung der Verwendbarkeit von CE-gekenn-
zeichneten Bauprodukten vielfach zu einem Problem. Die am Bau Beteiligten nehmen die 
benötigten Informationen, die seitens der Produkthersteller zu diesem Themenfeld gege-
ben werden, als unterschiedlich, teilweise unvollständig und in einigen Fällen auch wider-
sprüchlich wahr. Dies trägt zu einer weiteren Verunsicherung der am Bau Beteiligten bei.  
 
Vor diesem Hintergrund wird von Verbänden der Planer und Bauausführenden dieses ge-
meinsam formulierte Positionspapier veröffentlicht, das helfen und anregen soll, die Situ-
ation zu ordnen und vorhandene Unsicherheiten zu reduzieren. Zu den wichtigsten As-
pekten der gegenwärtigen Situation gehören die nachfolgenden Feststellungen: 
 
1. Harmonisierte europäische Produktnormen sind veraltet: Die im Jahr 2009 in Kraft 

getretene harmonisierte europäische Produktnormung (hEN) für Instandsetzungs-
produkte mit Leistungserklärungen nach Normen der Reihe DIN EN 1504 basiert auf 
der mittlerweile ersetzten Bauproduktenrichtlinie. Die harmonisierte europäische 
Produktnormung für Instandsetzungsprodukte nach der Reihe DIN EN 1504 erfüllt 
nicht die Anforderungen der im Juli 2013 in Kraft getretenen europäischen Baupro-
duktenverordnung. 

 
2. Harmonisierte europäische Produktnormen sind defizitär: Die harmonisierten Pro-

duktnormen der Reihe DIN EN 1504 enthalten derzeit nicht alle wesentlichen Leis-
tungsmerkmale, die für die Erfüllung der Grundanforderungen an Bauwerke in 
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Deutschland erforderlich sind. Insbesondere fehlen auch harmonisierte Verfahren 
und Kriterien für die Bewertung der Produktleistung. Bauprodukte mit Leistungser-
klärung auf Grundlage von harmonisierten europäischen Bauproduktnormen werden 
mit einer entsprechenden CE-Kennzeichnung versehen. Die CE-Kennzeichnung be-
stätigt allerdings nicht die Erfüllung der Grundanforderungen an bauliche Anlagen 
bei der Verwendung des Produkts. Ein für die Baupraxis erforderlicher Nachweis der 
Verwendbarkeit fehlt daher häufig. 

 
3. Die Bauwerkssicherheit ist gefährdet: Die Lücken in harmonisierten europäischen 

Bauproduktnormen gefährden die Bauwerkssicherheit und müssen bis zum Vorlie-
gen geeigneter europäischer Regelungen temporär durch nationale Regelungen ge-
schlossen werden. 

 
4. Die Defizite sind bekannt: Die von der Bauministerkonferenz initiierte und vom DIBt 

veröffentlichte Prioritätenliste benennt konkret solche Produktleistungen, die nicht 
auf Basis der harmonisierten europäischen Normen (hier: DIN EN 1504, Teile 2 – 5 
und 7) erklärt werden können. Gerade diese sind aber für die Erfüllung der deut-
schen Bauwerksanforderungen erforderlich (Lückenschluss  s. DIBt-Prioritätenliste 
(Stand: 25. Februar 2019), Zeilen 10 bis 14). 

 
5. Die am Bau Beteiligten tragen allein die Verantwortung für die Konsequenzen der 

defizitären Normung: Sollen CE-gekennzeichnete Bauprodukte eingebaut werden, 
muss der Nachweis der Verwendbarkeit durch die am Bau Beteiligten erbracht wer-
den (und nicht durch die Produkthersteller), und zwar dahingehend, dass die Anfor-
derungen an bauliche Anlagen eingehalten werden: Der Planer muss anhand der 
Expositionen am Bauwerk auf Grundlage der Vorschriften (derzeit: Instandset-
zungs-Richtlinie des DAfStb in Verbindung mit der TR Instandhaltung des DIBt, 
Teile 1 und 2) die Anforderungen an die Bauprodukte definieren. Der Bauausfüh-
rende muss für die verwendeten Produkte die entsprechenden Nachweise zur Erfül-
lung der Anforderungen vorlegen. Möglicherweise verfügbare Leistungserklärungen 
des Produktherstellers allein reichen nicht aus. Zusätzlich ist nachzuweisen, dass 
das Produkt sämtliche Anforderungen erfüllt, die gemäß Instandsetzungs-Richtlinie 
des DAfStb in Verbindung mit der TR Instandhaltung des DIBt, Teile 1 und 2, in 
baulichen Anlagen einzuhalten sind. Dieser Nachweis der Verwendbarkeit kann nur 
dann wirtschaftlich geführt werden, wenn der Produkthersteller freiwillige Angaben 
in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer entsprechend Artikel 
30 bzw. Artikel 43 Bau-PVO qualifizierten Stelle zur Verfügung stellt. Ansonsten ist 
die Verwendung von CE-gekennzeichneten Bauprodukten für standsicherheitsrele-
vante Maßnahmen ausgeschlossen. 

 
6. Lücken zwischen Anforderungen und Nachweismöglichkeiten: Die Anforderungen an 

die Instandsetzung baulicher Anlagen in Betonbauweise sind unter den derzeitigen 
Umständen kaum umsetzbar: Der Sachkundige Planer definiert die Produktanforde-
rungen nach den Anforderungen von Bauherr, Bauwerk und gültigem Regelwerk, 
kann aber mit den derzeit verfügbaren CE-Kennzeichnungen und Nachweisen der 
erforderlichen Produktleistung keine geeigneten Produkte identifizieren. 

 
7. Empfehlungen zum Lückenschluss: Der Lückenschluss infolge der defizitären Pro-

duktnormung kann derzeit vielfach nur mühsam mittels Einzelklärungen erfolgen. 
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Daher wird dem Bauausführenden/Auftragnehmer empfohlen, im Zuge der Auf-
tragserteilung rechtzeitig mit der Auftraggeberseite und ggf. mit der Bauaufsicht in 
einen verbindlichen Austausch zu treten. Es muss obligatorisch geklärt werden, 
welche Nachweise der erforderlichen Produktleistung erwartet werden und in wel-
cher Form sie realisierbar sind. Die Erfahrung zeigt, dass weder der Bauherr/Auf-
traggeber noch der Planer oder der Bauausführende sich darauf verlassen können, 
dass sie von Produktherstellern alle erforderlichen Nachweisdokumente geliefert be-
kommen oder dass diese überhaupt verfügbar sind. Der Bauausführende sollte da-
her rechtzeitig, d. h. vor Auftragserteilung bzw. spätestens vor Baubeginn, entspre-
chende Vereinbarungen mit dem Produkthersteller bzw. dem Lieferanten treffen.  

Ausblick: 
Die beteiligten Verbände setzen sich für eine praxistaugliche Regelwerkssituation in der 
Betoninstandsetzung ein, bestehend aus harmonisierten europäischen Produktnormen, 
die sämtliche für die Erfüllung des deutschen Sicherheitsniveaus erforderlichen Merkmale 
und Leistungen enthalten, sowie aus praxisgerechten Richtlinien und Regeln für die Pla-
nung und Bauausführung. Zum Erreichen dieser Ziele arbeiten Vertreter der beteiligten 
Verbände auf europäischer und auf nationaler Ebene in den zuständigen Gremien für Nor-
men und Richtlinien mit. Um die praktische Umsetzung der gegenwärtigen Regelwerkssi-
tuation kurzfristig zu erleichtern, befürworten die beteiligten Verbände ausdrücklich eine 
von den Produktherstellern zu erfolgende Beauftragung von unabhängigen Bewertungen 
zusätzlicher Produktangaben durch eine qualifizierte Stelle (Art 30 oder 43 BauPVO) und 
deren Zugänglichmachung. Mit diesen Bewertungen (z. B. „DIBt-Gutachten") kann der 
Nachweis der Erfüllung der Bauwerksanforderungen bei Verwendung CE-gekennzeichne-
ter Instandsetzungsprodukte erbracht werden. 

  Berlin, 18. Februar 2021 
Die beteiligten Verbände: 

BÜV Bau-Überwachungsverein e.V. 
Kurfürstenstraße 129, 10785 Berlin 

Gütegemeinschaft Planung der Instandhal-
tung von Betonbauwerken e.V. (GUEP) 
Nelsenstraße 2 d, 41748 Viersen 

Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung 
von Betonbauwerken e.V. (BGIB) 
Nassauische Straße15, 10717 Berlin 

Hauptverband der Deutschen  
Bauindustrie e.V. (HDB) 
Kurfürstenstraße 129, 10785 Berlin 

Bundesvereinigung der Prüfingenieure  
für Bautechnik e.V. (BVPI) 
Kurfürstenstraße 129, 10785 Berlin 

Verband Beratender Ingenieure e.V. (VBI) 
Budapester Straße 31, 10787 Berlin 

Deutscher Beton- und  
Bautechnik-Verein E.V. (DBV) 
Kurfürstenstraße 129, 10785 Berlin 

Zentralverband Deutsches  
Baugewerbe e.V. (ZDB) 
Kronenstraße 55 – 58, 10117 Berlin 

Gemeinschaft für Überwachung im  
Bauwesen E.V. (GÜB) 
Kurfürstenstraße 130, 10785 Berlin 


